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Satzung zu r  Erhebung einer  In f ras t ru k tu r förderabgabe in  der  Stadt  Wupper tal 
v om  21.01.2020 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV.NRW.S.202), 
und der §§ 1, 2, 3 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Art. 19 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV.NRW.S.90), hat der Rat der Stadt Wuppertal in 
seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Abgabengläubiger  

 
Die Stadt Wuppertal erhebt eine Infrastrukturförderabgabe (nachfolgend Abgabe genannt) als 
örtliche Aufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

 

§ 2 
Gegens tand der  Abgabe 

 
(1) Gegenstand der Abgabe ist der Aufwand des Beherbergungsgastes für die Möglichkeit 
einer entgeltlichen privaten Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb (Hotel, Gasthof, 
Pension, Privatzimmer, Ferienwohnung, Motel und ähnliche Einrichtung), der gegen Entgelt 
eine Beherbergungsmöglichkeit zur Verfügung stellt. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Beherbergungsleistung tatsächlich in Anspruch genommen wird. Der Übernachtung steht die 
stundenweise Nutzung der Beherbergungsmöglichkeit, ohne dass eine Übernachtung erfolgt 
(z. B. Tageszimmer), gleich, sofern hierfür ein gesonderter Aufwand betrieben wird. 
 

(2) Der Abgabe unterliegt nicht der Aufwand des Übernachtungsgastes für Übernachtungen, 
wenn die Beherbergung beruflich zwingend erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn die 
Übernachtung insbesondere mit der Berufs- oder Gewerbeausübung, einer freiberuflichen, 
schulischen oder sonstigen zu Ausbildungszwecken dienenden Tätigkeit zwangsläufig 
verbunden ist. 
 
(3) Der Übernachtungsgast, der nicht gemäß Absatz 1 aus privatem Interesse, sondern 
beruflich zwingend in einer Beherbergungsstätte entgeltlich übernachtet, hat dem Betreiber der 
Beherbergungsstätte zum Nachweis der zwingend beruflich erforderlichen Übernachtung 
geeignete Unterlagen vorzulegen oder bei ihm eine Eigenbestätigung abzugeben. 
 
(4) Übernachtungen in Unterkünften des Deutschen Jugendherbergswerks oder vergleichbaren 
gemeinnützigen Trägern mit entsprechendem gesellschaftspolitischem Auftrag für Kinder und 
Jugendliche unterliegen nicht der Infrastrukturförderabgabe. 
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§ 3 
Bem essungsgrundlage 

 
Bemessungsgrundlage ist der vom Gast für die Beherbergung aufgewendete Betrag 
(einschließlich Umsatzsteuer).  
 

§ 4 
Abgabensatz 

 
(1) Die Abgabe beträgt 5 vom Hundert der Bemessungsgrundlage. 
 
(2) Sofern die Aufteilung einer Gesamtrechnung in Beherbergungsentgelt und Entgelt für 
sonstige Dienstleistungen ausnahmsweise nicht möglich ist, gilt als Bemessungsgrundlage bei 
einem Beherbergungsbetrieb mit Pauschalpreis (Übernachtung / Frühstück bzw. Halb- oder 
Vollpension) der Betrag der Gesamtrechnung abzüglich einer Pauschale von 7,00 EUR für 
Frühstück und je 10,00 EUR für Mittagessen und Abendessen je Gast und Mahlzeit. 
 

§ 5 
Abgabenschu ldner , Abgabeen tr ich tu ngspf lich t iger  

 
(1) Abgabeschuldner ist der Beherbergungsgast. Abgabeentrichtungspflichtige ist der Betreiber 
des Beherbergungsbetriebes. Er hat die Abgabe für Rechnung des Beherbergungsgastes zu 
entrichten. 
 
(2) Personen, die nebeneinander die Abgabe schulden, sind Gesamtschuldner. 
 

§ 6 
En t s tehung des Abgabenanspru ch s  

 
Der Abgabenanspruch entsteht mit Beginn der entgeltpflichtigen Beherbergungsleistung. 
 

§ 7 
P f lich ten  des Abgabeen t r ich tu ngspf lich t igen  

 
(1) Der Abgabeentrichtungspflichtige hat der Stadt Wuppertal für die Beherbergungsleistungen 
und die zu entrichtende Abgabe bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres eine 
Erklärung nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck einzureichen. In dieser Erklärung ist die 
Abgabe von dem Abgabeentrichtungspflichtigen selbst zu berechnen (Anmeldung). Die 
Erklärung muss vom Abgabeentrichtungspflichtigen oder seinem dazu bevollmächtigten 
Vertreter unterschrieben sein.  
 
Der Abgabeentrichtungspflichtige hat die Abgabe vom Beherbergungsgast einzuziehen und an 
das Steueramt der Stadt Wuppertal zu entrichten. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn der 
Beherbergungsgast belegt hat, dass die Beherbergung beruflich zwingend erforderlich ist. 
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(2) Veranlagungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Die Abgabe ist bis zum 15. Tag nach 
Ablauf eines Kalendervierteljahres an die Stadt Wuppertal zu entrichten (15.04., 15.07., 
15.10., 15.01.). 
 
(3) Werden vom Beherbergungsgast gegenüber dem Abgabeentrichtungspflichtigen Angaben 
über den Anlass der Beherbergung oder über den Arbeitgeber oder über die 
freiberufliche/selbstständige Tätigkeit verweigert, so ist die Abgabe einzuziehen und an das 
Steueramt der Stadt Wuppertal abzuführen. 
 

§ 8 
Erk läru ng des Gas tes gegenüber  der  Stadt  

 
(1) Auf Antrag erhält derjenige die Abgabe erstattet, von dem diese durch den 
Beherbergungsbetrieb eingezogen und an die Stadt Wuppertal entrichtet wurde, obwohl die 
Beherbergung rechtlich nicht der Infrastrukturförderabgabe unterfiel. Die entsprechenden 
Belege (Kopie der Hotelrechnung und Nachweis über den beruflichen Anlass der 
Beherbergung sind dem Antrag beizufügen. 
 
(2) Eine Erstattung erfolgt nur, wenn die Kleinbetragsgrenze i. H. v. 10,00 € (§13Abs.1 KAG 
NRW in der jeweils gültigen Fassung) nicht unterschritten wird. 
 

§ 9 
Steu erschätzung/Verspätu ngszu sch lag 

 
(1) Verstößt ein Abgabepflichtiger gegen die Pflichten nach § 7 der Satzung und sind 
infolgedessen die Besteuerungsgrundlagen nicht mit Sicherheit festzustellen, wird die Höhe der 
zu zahlenden Abgabe geschätzt. 
 
(2) Die Festsetzung eines Verspätungszuschlags bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter 
Abgabe der Abgabenerklärung erfolgt nach der Vorschrift des § 152 Abgabenordnung in der 
jeweils gültigen Fassung. 

§ 10 
P rü fungsrech te/ Mitw irk u ngspf lich ten  

 
(1) Der/die Abgabepflichtige und/oder die von ihm/ihr betrauten Personen hat/haben auf 
Verlangen des/der Beauftragten der Stadt Rechnungen, Quittungsbelege, Aufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere, Druckprotokolle und andere Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu 
erteilen. Die Unterlagen sind auf Verlangen der Stadt im Original unverzüglich und vollständig 
bei der Stadt Wuppertal (Ressort Finanzen – Abteilung Steueramt) vorzulegen. 
Die vorgenannten Nachweise können nach vorheriger Zustimmung der Stadt Wuppertal (Ressort 
Finanzen – Abteilung Steueramt) auch auf elektronischem Wege oder auf Datenträgern 
übermittelt werden. 
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(2) Der Beherbergungsbetrieb ist außerdem verpflichtet, Beauftragte der Stadt zur Nachprüfung 
der Abgabeerklärungen, zur Feststellung des Abgabentatbestandes sowie zur Einsicht in die 
entsprechenden Geschäftsunterlagen Einlass in die Beherbergungs- bzw. Geschäftsräumlichkeiten 
zu gewähren. 
 
(3) Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen sowie Dienstleistungsunternehmen ähnlicher Art sind 
verpflichtet, der Stadt Wuppertal (Ressort Finanzen – Abteilung Steueramt) die 
Beherbergungsbetriebe mitzuteilen, an die entgeltliche Übernachtungen vermittelt werden. 
Über diese Verpflichtungen hinaus sind die o. a. Agenturen und Unternehmen auf Verlangen der 
Stadt Wuppertal zur Mitteilung über die Person des Abgabeschuldners und alle zur 
Abgabenerhebung erforderlichen Tatsachen verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Ziffer 3a KAG NRW i. V. 
m. § 93 Abs. 1 AO – Abgabenordnung-), wenn der Abgabepflichtige seine Verpflichtung zur 
Einreichung der Abgabenerklärung sowie zur Einreichung von Unterlagen gemäß § 7 dieser 
Satzung nicht erfüllt oder nicht zu ermitteln ist. 
 
Unter die diesbezügliche Verpflichtung fällt insbesondere die Auskunft darüber, ob und in 
welchem Umfang in dem Beherbergungsbetrieb entgeltliche Übernachtungen erfolgt sind. 
 

§ 11 
St raf ta ten/ Ordnungsw idr igk eiten  

 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 7 und 10 der Satzung können gemäß 
§§ 17, 20 Kommunalabgabengesetz NRW als Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden. 

§12 
Geltu ng v on Kom m unalabgabengesetz und Abgabenordnung  

 
Soweit diese Satzung im Einzelnen nichts anderes bestimmt, sind die Vorschriften der §§ 12 – 
20, 22a KAG NRW und der Abgabenordnung – soweit diese nach § 12 KAG NRW für 
Aufwandsteuern gelten – in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 
 

§ 13  
In k raf t t reten  

 
Die Satzung zur Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe tritt am 01.04.2020 in Kraft. 
 

_________________________ 
 
Ich bestätige, dass 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss 

übereinstimmt. 
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_________________________ 

 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 16.12.2019 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

_________________________ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Wuppertal, den 21.01.2020 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
 
Die aus dem Listenwahlvorschlag der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE - für die  
Bezirksvertretung Barmen gewählte Bewerberin, 
 

Tina Schulz, 
 
hat auf ihr Mandat verzichtet. Der Verzicht soll sofort wirksam werden.  
 
Als Nachfolger wird der unter der lfd. Nr. 4 des Listenwahlvorschlages der Partei BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN - GRÜNE - benannte Bewerber 
 

ter Veld, Frank, 
geb. 1975 in Groningen, Niederlande 
wohnhaft Hinsbergstraße 9,  
42287 Wuppertal 

 
festgestellt. 
 
Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein-
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 
 
Wuppertal, den 4. Februar 2020 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3012041624 
Nr. 3010795361 
Nr. 3010894313 
Nr. 3433380866 
Nr. 3433365933 
Nr. 3442247965 
Nr. 4248283378 
Nr. 4248283386 
Nr. 4213977848 
Nr. 3011574997 
Nr. 4216241218 
Nr. 4224897241 
Nr. 4233357088 
Nr. 3445094828 
Nr. 3418138669 

 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 
für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 06.02.2020   STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 
./. 
 
Wuppertal, den 06.02.2020 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Mohamed  Lakkaichi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 405.22, Zimmer: 128 – 130, 118 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Mohamed  Lakkaichi 
 Nelkenstr 15  , 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 13.12.2019, 405.22-BA-299518 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Brunschoen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ahmad Harb) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 231 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ahmad Harb 
 Rödiger Str. 15 b, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2020 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Schneider 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Antoni Caldarar) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Antoni Caldarar 
 Fuhrstr. 47,58256 Ennepetal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.01.2020, 003221011 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Aleksandar Aleksiev) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Aleksandar Aleksiev 
 Elsa-Brändström-Straße 65,58507 Lüdenscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 06.01.2020, 003223771 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Fa. ST Transport UG (haftungsbeschränkt) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Abteilung Steueramt, Zimmer: D-215      
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Fa. ST Transport UG (haftungsbeschränkt)  
 Dahler Str. 24, 42389 Wuppertal  
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.01.2020, 403.21- Kz.: 04826194 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Heyder 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Nese Biçakci-Mercan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Nese Biçakci-Mercan 
 Wittensteinstr 36,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.01.2020, 003214279 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Nese Biçakci-Mercan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Nese Biçakci-Mercan 
 Wittensteinstr 36,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.01.2020, 003220894 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Katrin Biba) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-388 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Katrin Biba 
 Stettiner Straße 95,40595 Düsseldorf 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.01.2020, 003230602 SB 88 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Porysiak 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Viktor Qerolli) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Viktor Qerolli 
 Wolkenburg 10,42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.01.2020, 060319862 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Paulina Cieslik) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Paulina Cieslik 
 Alhausstr 8,42281 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.01.2020, 003225489 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Stefan Schröder) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Stefan Schröder 
 Oberstr 38, 42107  Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.01.2020 / Kassenzeichen 05900089 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Hans Schmitz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Schulen, 206.13 Amt für Ausbildungsförderung, Zimmer: 306 
 Alexanderstr. 18, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Hans Schmitz 
 Marienstr. 43, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.01.2020, 206.13124-000040188 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Wuttke 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Lukasz Kochanowski) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Lukasz Kochanowski 
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.01.2020 / Kassenzeichen 05970538 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Kim Hartmann) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Kim Hartmann 
 Normannenstr 54, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.01.2020 / Kassenzeichen 05957394 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Hans Schmitz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Schulen, 206.13 Amt für Ausbildungsförderung, Zimmer: 306 
 Alexanderstr. 18, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Hans Schmitz 
 Marienstr. 43, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.12.2019, 206.13124-000040188 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Wuttke 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Rolf Weilmünster) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR Geschäftsstelle 6, Leistungsgewährung, Zimmer: 218 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Rolf Weilmünster 
 Hohenstein 45, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.01.20 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Hoffmann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Björn Horst Dieter Kurzweg 42107 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Björn Horst Dieter Kurzweg 
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.12.2019, 39148BG0659642 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Mohammed Ebadulla GAZI) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 204.4 Ressort für Zuwanderung und Integration, Ausländerbehörde, Zimmer: 429 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Mohammed Ebadulla GAZI 
 Deweerthstr. 51, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.01.2020, 204.42-303049 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Käsbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Viktoria Pilz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Viktoria Pilz 
 Röttgen 14,42109 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.01.2020, 002305204 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Egbert Hertog) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Egbert Hertog 
 Kurfürstenstr 89,42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.01.2020, 060320992 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Gabriela Cristea)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Gabriela Cristea 
 Strada SG. Ilie Petre 65b, Bukarest/Rumänien 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:12.12.19 304.52 – 21400043853 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Kazimierz Lenarcik)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Kazimierz Lenarcik 
 Erzberger Str. 8, 41061  Mönchengladbach 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.01.20 304.52 – 21400048993 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Marek Lyszkowski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marek Lyszkowski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:31.01.20 304.52 – 21400053233 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Dawid Robert Sleczkowski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dawid Robert Sleczkowski 
 Fischertal 66, 42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:20.12.19 304.52 – 21400045577 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Viorel-Mihai Bolimireanu)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Viorel-Mihai Bolimireanu 
 Charlottenstr. 77, 47053 Duisburg 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.01.20 304.52 – 21400050163 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Raitis Stars)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Raitis Stars 
 Carlottenstr. 80, 47053 Duisburg 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:16.01.20 304.52 – 21400050627 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Thorsden Graf)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Thorsden Graf 
 Kleiner Werth 62, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:20.12.19 304.52 – 21400046922 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Alaeedine El-Kholali)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Alaeedine El-Kholali 
 Sauerbreystr. 32, 42697 Solingen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments:31.01.20 304.52 – 21400051781 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Robin Jovanovic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Robin Jovanovic 
 Kipdorf 11,42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.01.2020, 003219575 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Bernd Oberbossel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 106 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertak 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Bernd Oberbossel  
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.02.2020, 3.247.5.47.59.3117.3  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Eker 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Thomas Jansen      ) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer:       
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Thomas Jansen 
 Postfach 240211, 42232 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.02.2020 / 39148BG0505021 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Nulsch 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Diana Sanogrin) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.24, Zimmer: 404 
 Neumarkstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Diana Sanogrin 
 Gathe 85, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.01.2020, 39148BG0705063 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Bentler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ionut Zarafu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ionut Zarafu 
 Vogelsaue 60,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 13.01.2020, 060319395 SB 73 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Ivy Atieno) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt - Ressort 208.41, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer: 407 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Ivy Atieno 
 Sillerstr. 5, 42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.02.20/208.4106-828469 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Gries 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Sevdie Sali Hasan) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Sevdie Sali Hasan 
 Vereinstr.  16, 42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 05.02.2020 / Kassenzeichen 05950290 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Rubin Stoyanov Sashev) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Rubin Stoyanov Sashev 
 Vereinstr.  16, 42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 05.02.2020 / Kassenzeichen 05950290 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Birgitt Schöneberg) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Birgitt Schöneberg  
 Germanenstr 80, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 05.02.2020 / Kassenzeichen 05904917 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Stavros Grekos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Stavros Grekos 
 Vaalser Str. 152,52074 Aachen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.01.2020, 003218319 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Gerhard Samp) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.23, Zimmer: ^D-229 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Gerhard Samp 
 Ziegelstr. 10, 38350 Helmstedt 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.01.2020,  61531612       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Horn 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Metodi Ognyanov Mishev) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Metodi Ognyanov Mishev 
 Wiesenstr. 18,47169 Duisburg 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 02.01.2020, 060317356 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Sylvia Knüppel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Sylvia Knüppel 
 Völklinger Straße 5,42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.01.2020, 060319536 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A.                                                                         
gez. 
Lausen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Christina Guilleaume) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.23, Zimmer: D-229 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Christina Guilleaume 
 Feldstr 10, 01809 Heidenau 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 69873933,  30.01.2020       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Horn 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Phil Zacharias) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Fachbereich Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 402 
 Neumarktstr. 40 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Phil Zacharias 
 Am Thurn 54, 42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: JBC.24, 05.02.2020,39148BG0693541 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Ostmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ozjan Othman) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 430 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ozjan Othman  
 Elberfelder Str. 87 , 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.02.2020    3.242.5.42.60.1074.0   
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Jaeger, Antje 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Daniel Czowalla) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Daniel Czowalla  
 Westkotter Str 134, 42277  Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.02.2020 / Kassenzeichen 05935812 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Sonja Brunn) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Sonja Brunn 
 Kleestr 55, 42289  Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.02.2020 / Kassenzeichen 05701214 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr, Morched, Karray) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.2, Zimmer: 235 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Morched, Karray 
 Lortzingstr. 12, 48477 Hörstel 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.01.2020,  69086551       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Temizer 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn und Frau Olaf und Melanie Taape) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.23, Zimmer: D-233  Fischer 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn und Frau Olaf und Melanie Taape 
 Weddingstr. 12 B, 18546 Sassnitz 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.01.2020,  8915 3001 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Fischer 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Marcel Kwabena Acheampong 42287 Wuppertal) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marcel Kwabena Acheampong 
 Zeughausstr. 40, 42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 29.01.2020, 39148BG0534258 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.220 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Ursula Schwirtz) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.23, Zimmer: D-229 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Ursula Schwirtz 
 Ferdinand-Thun-Str. 13, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.01.2020,  88209739       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Horn 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Monika Schmidt) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Monika Schmidt  
 Seifenstr 2, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.02.2020 / Kassenzeichen 05884960 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Martin Rutten) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-317 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Martin Rutten 
 Kleine Hakenstr 6A, 42283  Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.02.2020 / Kassenzeichen 05896147 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Justyna Marta Rutowicz) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Justyna Marta Rutowicz 
 Hainholz 48, 42289  Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.02.2020 / Kassenzeichen 05968797 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.20202 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Antonio Rossitto) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt, 403.24, Zimmer: D-309 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Antonio Rossitto 
 Hainholz 48, 42289  Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.02.2020 / Kassenzeichen 05968797 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 12.02.2020 
i. A. 
gez. 
Pottmann      
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